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Allgemeines

Auftraggeber
Bezirksgericht Rohrbach mit Beschluss vom 28. November 2024 (ON 8)

Gegenstand der Schétzung

EZ 49, Grundbuch 47113 Weberschlag

EZ 143, Grundbuch 47113 Weberschlag,
4144 Oberkappel, Grettenbach 8

Zweck

Zwangsversteigerung

Wertermittlungsstichtag
9. Jénner 2025 (Tag der Besichtigung)
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Grundlagen der Schatzung

- Besichtigung der Liegenschaft am 9. Janner 2025

Anwesend:
 Roland Christian Past
- Thomas Peer (zeitweise)
- Ing. Mag. Martin Reiter als Sachverstéandiger

« Grundbuchsausziige vom 13. Dezember 2024

- Ubergabsvertrag vom 22. Dezember 2000

- Kaufvertrag vom 12. September 2022

« Generalakt Uber die Zusammenlegung Grettenbach
- Dienstbarkeitsvertrag vom 14. Dezember 1984

- Grundstlicksverzeichnis vom 6. Februar 2025

« Katasterplan

« Flachenwidmungsplan

- Ortliches Entwicklungskonzept

« Einreichplan ,Neubau des Rinderstalles* vom 10. Mai 1970 mit Genehmigungsver-
merk des Gemeindeamtes Pfarrkirchen vom 2. April 1970 (Zahl: Bau 2-17/70)

- Baubewilligung ,Einbau eines Rinderstalles“ der Gemeinde Pfarrkirchen im Muhl-
kreis vom 2. Juni 1970 (Zahl: Bau 2-17/1970)

« Einreichplan ,Umbau Wohnhaus, Einbau Heizhaus“ vom 31. Méarz 1978 mit Ge-
nehmigungsvermerk des Gemeindeamtes Pfarrkirchen im Mduhlkreis vom 6. Juni
1978 (Zahl: Bau-2-10/1978)

- Baubewilligung fir den Umbau des Wohnhauses/Heizraumeinbau des Gemeinde-
amtes Pfarrkirchen im Muahlkreis vom 6. Juni 1978 (ZI.: Bau-2-10/1978)

« Einreichplan ,Wiederaufbau des Wohn- und Wirtschaftsgebdudes®* vom 13. Mérz
1980 mit Genehmigungsvermerk des Gemeindeamtes Pfarrkirchen im Muhlkreis
vom 3. April 1980 (Zahl: Bau-2-18/1980)

- Baubewilligung ,Wiederaufbau des Wohn- und Wirtschaftsgebaudes” des Gemein-
deamtes Pfarrkirchen im Mihlkreis vom 3. April 1980 (ZI.: Bau-2-16/1980)

 Benutzungsbewilligung ,Wiederaufbau des Wohn- und Wirtschaftsgeb&udes® des
Gemeindeamtes Pfarrkirchen im Mduhlkreis vom 6. August 1984 (ZI.: Bau
2-16/1980)

« Einreichplan ,Wiederaufbau des Wohn- und Wirtschaftsgeb&udes vom 29. Juni
1988 mit Genehmigungsvermerk des Gemeindeamtes Pfarrkirchen vom 25. Juli
1988 (Zahl: Bau 2-26/1988)

- Baubewilligung ,Wiederaufbau des Wirtschaftsgebdudes des Gemeindeamtes
Pfarrkirchen im Muahlkreis vom 25. Juli 1988 (ZI.: Bau 2-26/1988)

Ermittlung des Verkehrswertes

EZ 49, Grundbuch 47113 Weberschlag
EZ 143, Grundbuch 47113 Weberschlag,
4144 Oberkappel, Grettenbach 8



N
N

4
g

Ing. Mag.

Martin Reiter .

Einreichplan ,Neubau einer Garage“ vom 21. August 1991 mit Genehmigungsver-
merk des Gemeindeamtes Pfarrkirchen im Muhlkreis vom 8. November 1991 (Zahl:
Bau 2-32/1991)

Baubewilligung fur die Errichtung einer Garage und eines Maschineneinstellraumes
des Gemeindeamtes Pfarrkirchen im Muihlkreis vom 8. November 1991 (Bau
2-32/1991)

Benutzungsbewilligung ,Wiederaufbau des Wirtschaftsgebadudes und der Errich-
tung einer Garage und eines Maschineneinstellraumes” des Gemeindeamtes Pfarr-
kirchen im Muahlkreis vom 25. Janner 1994 (Zahl: Bau 2-26/1988-Bau 2-32/1991)

Einreichplan ,Errichtung eines Wohnhauses (Abbruch des bestehenden Wohnhau-
ses)“ vom 2. November 2004 mit Genehmigungsvermerk des Gemeindeamtes
Pfarrkirchen im Muhlkreis vom 28. Dezember 2004 (Zahl: Bau 2-34/2004)

Baubewilligung ,Errichtung eines Wohnhauses und der Abbruch des bestehenden
Wohnhauses” des Gemeindeamtes Pfarrkirchen im Muhlkreis vom 28. Dezember
2004 (Zahl: Bau 2-34/2004)

Anzeige der Baufertigstellung ,Errichtung eines Wohnhauses“ vom 28. September
2009

Einreichplan ,,Abbruch und Neubau einer Stitzmauer sowie Zubau eines Carports
und eines Hackgutlagers® vom 11. Mai 2015 mit Genehmigungsvermerk des Ge-
meindeamtes Pfarrkirchen im Mudhlkreis vom 1. Juni 2015 (Zahl: Bau 2-14/2015)

Baubehordliche Bewilligung ,Abbruch und Neubau einer Stitzmauer sowie Errich-
tung eines Carports und eines Hackgutslager® des Gemeindeamtes Pfarrkirchen im
Muhlkreis vom 1. Juni 2015 (Aktenzeichen: Bau-2-14/2015)

Auskinfte des Gemeindeamtes Pfarrkirchen im Muhlkreis
Eigene Grundpreissammlung
Internetabfrage Geographisches Informationssystem Altlasten (GIS Altlasten)
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+ Einschlagige Fachliteratur insbesondere:

- Liegenschaftsbewertungsgesetz, Stabentheiner, 2. erweiterte Auflage, Manz
Verlag, Wien, 2005

Verkehrswertermittiung von Grundsticken, Kleiber, Bundesanzeiger Verlag,
10. Auflage, 2023

Immobilienbewertung Osterreich, Bienert, Funk, 4., aktualisierte Auflage,
Edition OVI Immobilienakademie, 2022

Liegenschaftsbewertung, Kranewitter, 7. Auflage, Manz Verlag, Wien, 2017
Der Wert von Immobilien, Seiser - Kainz, 1. Auflage, 2011

- Immobilien-Preisspiegel 2024, Wirtschaftskammer Osterreich Fachverband
der Immobilien- und Vermdégenstreuhander

- Ermittlung des Verkehrswertes von Immobilien, Ross-Brachmann, 30. Aufla-
ge, Theodor Oppermann Verlag, 2012

- Die Nutzungsdauer von Gebauden, baulichen Anlagen, gebaudetechnischen
Anlagen und Bauteilen, Seiser, Seiser + Seiser Immobilien Consulting GmbH,
2020

- Liegenschaftsbewertung in der Praxis, WEKA, 2020
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Allgemeine Voraussetzungen und Annahmen der Bewertung

1. Das Gutachten wird nach den Bewertungsmethodiken des Liegenschaftsbewertungs-
gesetzes 1992, BGBI. 1992/150 erstellt. Es wird der Verkehrswert gem. § 2 Abs 2 LBG
ermittelt.

2. Die Objekte wurden in den zuganglichen Bereichen besichtigt und begangen.

3. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes bei Liegenschaften, die Ublicherweise der Er-
tragserzielung oder der betrieblichen Nutzung dienen, ist die Umsatzsteuer nicht be-
rucksichtigt, da die Vorsteuerabzugsmadglichkeit besteht. In allen anderen Fallen wer-
den die Werte einschlieBlich Umsatzsteuer angesetzt. Hingewiesen wird ausdrticklich
auf die umsatzsteuerlichen Auswirkungen des Budgetbegleitgesetzes 1998. Sollte die
zu bewertende Sache mit Inrechnungstellung von 20 % Umsatzsteuer verwertet wer-
den, ist diese Umsatzsteuer dem ermittelten Verkehrswert hinzuzurechnen - eine even-
tuelle Vorsteuerberichtigung ist dann nicht nétig. Wird die zu bewertende Sache ohne
Inrechnungstellung von 20 % Umsatzsteuer verkauft, sind eventuell bereits geltendge-
machte Vorsteuerbetrdge anteilig zu berichtigen.

4. Das Gutachten hat nur im Gesamten und nicht auszugsweise Gultigkeit.

5. Der derzeitige Bau- und Erhaltungszustand des Objektes wurde auftragsgemaB nur
durch &uBeren Augenschein anlésslich der Befundaufnahme festgestellt und klassifi-
Ziert.

6. Eine Prifung des Geb&udes oder der Bestandseinheiten auf Systemsicherheit gemaB
ONORM B4015 Erdbebenkrafte kann vom gefertigten Sachverstéandigen nicht durchge-
fuhrt werden. Diese Art der Prufung kann nur durch entsprechende Ingenieurkonsulen-
ten durchgefuhrt werden. Es kénnen sich maBgebliche und wertbeeinflussende Ein-
schréankungen ergeben, welche nicht berlcksichtigt sind.

7. Die Funktionsfahigkeit der elektrischen, sanitaren und sonstigen Einrichtungen, sowie
sonstiger Ver- und Entsorgungsleitungen wurde nicht tberprift. Deren ordnungsgema-
Be Funktion wurde bei der Bewertung vorausgesetzt.

8. AuBerbucherliche Rechte und Lasten finden nur dann Berucksichtigung, wenn sie dem
Sachversténdigen von Seiten des Auftraggebers bekannt gegeben wurden. Es wurden
diesbeziglich keine Informationen bekannt gegeben. Der ausgewiesene Wert des
Gutachtens basiert auf der Annahme, dass keine auBerblcherlichen Rechte und Las-
ten vorliegen.

9. Der fertigende Sachverstandige geht aufgrund der getatigten Recherchen und erhalte-
nen Informationen davon aus, dass es sich bei der bewertungsgegenstandlichen Lie-
genschaft weder um ein Baurecht noch um ein Superéadifikat handelt.

10.Haftungen des Sachverstdndigen Dritten gegenlber sind ausgeschlossen. Dieses
Gutachten ist ausschlieBlich fur den oben genannten Zweck erstellt worden.

11. Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Wertermittlung einflieBender Faktoren,
insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte zuriickzugreifen, kann das Er-
gebnis keine mit mathematischer Exaktheit feststehende GréBe sein.
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12.Ergeben sich neue Fakten oder Umsténde, behalt sich der Sachverstandige ausdriick-
lich die Anderung und Ergénzung des Gutachtens vor. Das Gutachten wird auf die an-
gefuihrten Unterlagen oder Informationen aufgebaut. Daraus ergibt sich, dass neue Un-
terlagen oder Informationen zu einer Anderung des Gutachtens fiinren kénnen.

13.Die Ublichen Untersuchungen haben keine Hinweise darauf ergeben, dass die Immobi-
lie von einer wertbeeinflussenden Kontaminierung, sei sie natlrlichen oder chemischen
Ursprungs, betroffen ist. Wird nachtréglich festgestellt, dass die Immobilie oder ein be-
nachbartes Grundstliick von einer Kontaminierung betroffen ist oder dass das Grund-
stiick oder die Gebéaude in einer Weise genutzt wurden oder werden, die zu einer Kon-
taminierung fuhren wirde, kdnnte dies den ausgewiesenen Wert verringern. Dies gilt
auch fur die eingesetzten Baustoffe und -materialien der Baulichkeit. Es wird davon
ausgegangen, dass keine gesundheitsgefdhrdenden Stoffe eingesetzt wurden bzw
keine Materialien vorhanden sind, die im Zuge der Entsorgung die Eluatklasse D der
ON S2100 Uberschreiten, sondern auf Grundlage der Deponieverordnung 2008 eine
Entsorgung auf einer Baurestmassendeponie zulassen.

14. Wertminderungen durch Kontaminationen oder Altlasten oder auch andere die Liegen-
schaft entwertende Altbodenverhéltnisse sind nicht bekannt. Die Ermittlung des Um-
weltzustandes des Projekts- und Untersuchungsgebietes iS der ONORM S 2093 durch
Erhebungen und Erkundigungen ist nicht beauftragt. Bei der Wertermittlung wird daher
davon ausgegangen, dass ,keine anthropologischen Veranderungen der natirlichen
Zusammensetzung des Untergrundes oder von Bauwerken/Baulichkeiten, des Was-
sers oder der Luft durch Materialien oder Stoffe, die mittelbar oder unmittelbar schadli-
che Auswirkungen auf den Menschen oder die Umwelt haben kénnen und zu erhéhten
Aufwendungen, Haftungen oder Risiken des Eigentimers oder Nutzers flhren" vorlie-
gen. Konkrete Aussagen uber das Vorliegen einer Kontamination und der damit ver-
bundenen Sanierungskosten kénnen erst auf Basis eines entsprechenden Sachver-
stéandigengutachtens getroffen werden.

15.Bei Grundstlicken, welche nicht im Grenzkataster verzeichnet sind, kdnnten sich bei
einer Neuvermessungen Abweichungen vom Grundbuchstand ergeben.

16.Dem Sachverstandigen liegt kein Energieausweis vor. Es wird davon ausgegangen,
dass das bewertungsgegenstandliche Gebaude der Norm und der Bauordnung zum
Erbauungszeitpunkt entspricht. Es wird von der Annahme ausgegangen, dass der pra-
sumtive Kaufer auf die Vorlage des Energieausweises verzichtet. Mégliche Wertminde-
rungen aufgrund einer schlechten (unterdurchschnittlichen) Energiekennziffer sind im
ausgewiesenen Gutachtenergebnis nicht bertcksichtigt und missten bei Vorlage eines
aktuellen Energieausweises gesondert in Abzug gebracht werden.
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Sachverstandiger fur Immobilien 10/60

Befund

Allgemeines

Bei der bewertungsgegenstandlichen Liegenschaft handelt es sich um ein ehemaliges
Bauernhaus mit land- und forstwirtschaftlichen Flachen.

Quelle: doris.at
In Grettenbach, eine Ortschaft der Gemeinde Pfarrkirchen im Muhlkreis, gelegen.

Entfernung (jeweils ins Zentrum):

Pfarrkirchen im Muhlkreis ca. 7km
Rohrbach ca. 23 km
Linz ca. 54 km
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Grundbuchsstand
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Auszug aus dem Hauptbuch
KATASTRALGEMEINDE 47113 Weberschlag EINLAGEZAHL 49

BEZIRKSGERICHT Rohrbach
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Letzte TZ 3270/2024
Einlage umgeschrieken gemdd Vercrdnung BGBl. IT, 143/2012 am 07.05.2012
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GST-NR G BA (NUTZUNG) FLACHE GST-ADRESSE
1008 Wald(10) 6060
Legende:

Wald(1l0): Wald (Wilder)
Faxhkh kb d A rr bbb bbb b dbrr bbb hhrbdhdwdk Az wwhkhkhhkwhhhbhkdhhrrhbhbdrrdr bbb rr bbbk drdbrhbhd
3 a gelédscht
Faxhkh kb d A rr bbb bbb b dbrr bbb hhrbdhdwdk B EE S SRR R R SRR R R R
& ANTEIL: 1/1
Foland Christian Past
GEB: 1975-06-06 ADR: Grettenbach 8, Oberkappel 4144
a 404/2001 Ubergabsvertrag 2000-12-22 Eigentumsrecht
b 608/2018 Berichtigung Geburtsdatum
RS SRR RS RS E S SRR EEEEEEEREEEEEEEEEEEE] C LRSS EE SRR EEEEEEEEE SRR EEEEEE R EE RS
1 a 5363/2009 Pfandurkunde 2009-11-24
PFANDRECHT Hoéchstbetrag EUR 15.000,
fiir
Raiffeisenbank Donau-Ameisberg registrierte Genossenschaft
mit beschrinkter Haftung (FN 75377z)
sishe LMNR 5
c 2133/2023 Klage (5 Cg 77/23b, LG Linz)
d geldscht
2 a 608/2018 Pfandurkunde 2018-01-30
PFANDRECHT Hochstbetrag EUR 75.000,--
fiir Raiffeisenbank Donau-Ameisberg eGen (FN 75377z)
sishe LNR 5
c 60B/2018 Simultan haftende Liegenschaften
EZ 49 KG 47113 Weberschlag C-LNR 2
EZ 143 KG 47113 Weberschlag C-LNR 17
d 2133/2023 Klage (5 Cg 77/23b, LG Linz)
e geldscht
3 a 442972021 Zahlungsbefehl 2021-10-22
PFANDRECHT vollstr. EUR 8.574, 86
Zinsen und Kosten laut Antrag fir
Schrack Technik GmbH (2 E 1499/21k)
4 a 3556/2023 Riickstandsausweis 2023-12-12
PFANDRECHT vollstr EUR 2.916,04
4,63 % Z aus EUR 2.549,36 ab 2023-12-13, Kosten EUR 140,63
fiir Sozialversicherungsanstalt der Selbstdndigen
(GW) -Oberdsterreich (2 E 1627/23m)
5 a 2270/2024 IM RANG 5363/2009 IM RANG 608/2018 Einleitung des
Versteigerungsverfahrens zur Hereinbringung won vollstr.
EUR 350.597,33 =samt Zinsen und Kosten laut
Exekutionsbhewilligung 2024-11-20 fiir
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Raiffeisenbank Donau-Ameisberg eGen (1 E 9/241)

siehe LRN 1 und 2
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Eintragungen ohne Wiahrungsbezeichnung sind Betrdge in ATS.
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Grundbuch 13.12.2024 13:44:19
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Auszug aus dem Hauptbuch

KATASTRALGEMEINDE 47113 Weberschlag EINLAGEZAHL 143
BEZIRKSGERICHT Rohrbach

LR R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Letzte TZ 3270/2024
Einlage umgeschrieben gemil Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012

S S SRR RS SRR S SR EEEEEEEEEEEEEE R nl Fh Ak hkhw kbbb bk d bbb bbb bbb A A A A A A A TA AN

GST-NR G BA (NUTZUNG) FLACHE GST-ADRESSE
2081 Wald (10) 1391
2115 Wald (10) 1784
5821 GST-Fl&che 4162
Landw (10) 932
Wald(10) 3230
5825 Landw (10) 4341
5826 GST-Fliche 2876
Bauf. (10) 472
Garten (10) 2404 Grettenbach 8
5827 GST-Fliche 5821
Landw (10) 5379
Wald(10) 442
GESAMTFLACHE 20375
Legende:

Bauf. (10) : Baufldchen (Gebdude)
GaArten(10): Gi&rten (GaArten)
Landw (10) : landwirtschaftlich genutzte Grundflichen (Aicker, Wiesen cder Weiden)
Wald({1l0): Wald (Walder)
RS SRR R RS SRS EEEEEREEEEEEEEEEEEEEEEEE S Az Fhhkhkhkdw bbb b hdbhbhb bbb o bbb b b rdA AL AT A AN
1 a 5/1944 Grunddienstbarkeit Wasserbezug an Gst 5868
2 a 5/1944 Grunddienstbarkeit Wasserableitung an Gst 5868 5339
5 a 320/2005 Bauplatz (auf) Gst 5826 (Bescheid 2004-12-28)
8 a 3151/2024 RECHT des Gehens und Fahrens hins Gst 5823 filir Gst 5821
I S S R R R RS SRR RS S SRR R R R R R R R R R B EE S S R R RS R R R R RS R R R R R R R R R R
3 ANTEIL: 1/1
Eoland Christian Past
GEB: 1975-06-06 ADR: Grettenbach 8, Oberkappel 4144
a 404/2001 Ubergabsvertrag 2000-12-22 Eigentumsrecht
b 404/2001 VerduBerungsverbot
c 2088/2003 Geburtsdatum
ERE R R S R R B R EEE R R R R C kA A A A A A x A Ak kA A A b b oAb A A A A A A A hdhhh
2 a 5/1944
DIENSTEARKEIT Gehen, Fahren fiir Holz und Waldstreu
iiber Gst 5827
vom 1. November bis 15. April
flir GSt 5831 5832 5833 5842
6 a 95/1985 3151/2024
DIENSTBARKEIT Wasserverscrgungsanlage auf Gst 5821
Gehen, Fahren auf Gst 5821
gem Pkt II III Dienstbarkeitsvertrag 1984-12-14
filir Wassergenossenschaft Amesedt-Grettenbach
T a 404/2001 506/2022
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WOHNUNGSRECHT gem. Pkt. III Ubergabsvertrag 2000-12-22 fiir
Maria Past, geb. 1942-05-18
2088/2003 VORRANG wvon LNR 9 wvor 7
1631/2005 VORRANG won LNR 10 vor
404272006 VORRANG won LNR 11 wvor
4070/2006 VORRANG von LNR 12 wvor
5690/2010 VORRANG von LNR 13 wvor
1903/2015 VORRANG von LNR 15 wvor
334/2016 VORRANG von LNR 16 wor 7
40472001 506/2022
VERAUSSERUNGSVERBOT fiir
Maria Past, geb. 1942-05-18
2088/2003 VORRANG von LNR 9 vor 8§
1631/2005 VORRANG von LNR 10 wvor
4042/2006 VORRANG von LNR 11 wvor
4070/2006 VORRANG von LNR 12 vor
5690/2010 VORRANG von LNR 13 wvor
1631/2005 Pfandurkunde 2005-04-14
PEANDRECHT Hiéchstbetrag EUR 117.000,
fiir Bank fiir Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft
1631/2005 VORRANG von LNR 10 wor 7 8
4042/2006 VORRANG won LNR 11 wor 10
4070/2006 VORRANG won LNR 12 wvor 10
5690/2010 VORRANG won LNER 13 wvor 10
geldscht
4042/2006 Schuldschein 2006-07-28
PEANDRECHT EUR 54.000,—
héchstens 12 % Z, hiéchstens 15 % VZ2, NGS EUR 16.200,-—-
fiir Obertsterreichische Landeskank Aktiengesellschaft
(We-103423E)
c 404272006 VORRANG wvon LNE 11 wvor 7 8 9 10
13 a 5690/2010 Schuldschein 2010-0%-16
PFANDRECHT EUR 20.000, -
h&échstens 12 % Z, hochstens 15 % VZ, NGS EUR &.000,——
fiir Oberdsterreichische Landeskank Aktiengesellschaft
(FN 157656y) Wo—-1034Z3E
b 5690/2010 VORRANG von LNR 13 wor 7 8 9 10
14 a 4541/2013 Pfandurkunde 2013-12-20
PEANDRECHT Hochstbetrag EUR 50.000, -
fiir
Raiffeisenbank Donau-Ameisberg reglistrierte Genossenschaft
mit beschrankter Haftung (FN 75377z)
siehe LNR 19
c 2133/2023 Klage (5 Cg 77/23b, LG Linz)
geldscht
15 a 1776/2015 Pfandurkunde 2015-05-12
PEANDRECHT Héchstbetrag EUR 20.000, ——
fir
Raiffeisenbank Donau-Ameishberg eGen (FN 75377z)
siehe LNR 19
1903/2015 VORRANG won LNR 15 wvor 7
2133/2023 Klage (5 Cg 77/23b, LG Linz)
geldscht
334/2016 Pfandurkunde 2016-01-18
PEANDRECHT Hoéchstbetrag EUR 20.000,--
fir
Raiffeisenbank Donau-Ameisberg eGen (FN 75377z)
siehe LNR 19
c 334/2016 VORRANG von LNR 16 wvor 7
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d 2133/2023 Klage (5 Cg 77/23b, LG Linz)
e geldscht
17 a 608/2018 Pfandurkunde 2018-01-30
PEFANDRECHT Héchstbetrag EUR 75.000,—
fiir Raiffeisenbank Donau-Ameisberg eGen (FN 75377z)
siehe LNR 19
c 608/2018 Simultan haftende Liegenschaften
EZ 49 KG 47113 Wekerschlag C-LNR 2
EZ 143 KG 47113 Weberschlag C-LNR 17
d 2133/2023 Klage (5 Cg 77/23b, LG Linz)
e geldscht
18 a 506/2022
DIENSTEBARKEIT des Gehens und Fahrens hins Gst 5826 flr
Gst 5824/2 gem Pkt Siebzehntens Ubergabsvertrag 2022-01-14
19 a 3270/2024 IM RANG 4541/2013 IM RANG 1776/2015 IM RANG
334/2016 IM RANG 608/2018 Einleitung des
Versteigerungsverfahrens zur Hereinbringung von vollstr.
EUR 350.597,33 samt Zinsen und Kosten laut
Exekutionsbewilligung 2024-11-20 fiir
Raiffeisenbank Donau-Ameisberg eGen (1 E 9/24i)
siehe LEW 14 15 16 17
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Grundbuch

13.12.2024 13:44:59

Die Bewertung erfolgt auftragsgeméan geldlastenfrei.

VerauBerungsverbote werden auftragsgemaB nicht bewertet.

Ermittlung des Verkehrswertes
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Rechte:
A2-8a - Dienstbarkeit Gehen und Fahren:

Auszige aus dem Kaufvertrag vom 12. September 2022:

IX. Geh- und Fahrtrecht

Der Kaufer raumt fiir sich und dessen Rechtsnachfolger als Eigentlimer des Grundstiicks 5823
KG 47113 Weberschlag dem Verkaufer jeweils fiir sich und dessen Rechtsnachfolgern im
Eigentum des Grundstiicks 5821 KG 47113 Weberschlag als grundbiicherlich sicherzustellende
Dienstbarkeit das unentgeltliche und immerwahrende Recht ein, tUber das Grundstiick 5823 -
wie im beiligenden Lageplan (Beilage ./1) schwarz eingezeichnet - zu gehen und mit
Fahrzeugen aller Art zu fahren und nimmt der Verkédufer die Einrdumung dieses Rechts hiermit

ausdricklich und rechtsverbindlich an.

Das Geh- und Fahrtrecht darf nur unter mdglichster Schonung des dienenden Grundstiickes
ausgelibt werden. Weiters ist ob der betreffenden Wegflache die Ablagerung jeglicher
Gegenstdnde, das Abstellen, Halten oder Parken von Fahrzeugen und Maschinen aller Art, mit
oder ohne laufenden Motor, sowie die Verwendung von Flachen fiir andere Zwecke als die
Durchfahrt oder den Durchgang, verboten. Der Eigentlimer des herrschenden Grundstiickes
verpflichtet sich auch fiir seine Rechtsnachfolger, den jeweiligen Eigentiimern des dienenden
Grundstlickes alle Schaden an diesem Grundstiick, welche durch ihre Auslibung der
Dienstbarkeit hervorgerufen werden, jeweils angemessen zu ersetzen. Demgegenlber
verpflichtet sich der Eigentlimer des dienenden Grundstiickes auch fiir seine Rechtsnachfolger,
alles zu unterlassen, was eine Beschddigung oder Stdrung dieser Wegeanlage zur Folge haben
konnte. Die Kosten der Erhaltung des von der Dienstbarkeit betroffenen Grundstiicksstreifens

ist vom Eigentimer des Grundstickes 5821 zu tragen.
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Lasten:

C-2a - Dienstbarkeit Gehen, Fahren vom 1. November bis 15. April:

Auszug aus dem Generalakt Uber die Zusammenlegung Grettenbach:

z) smoxlosm der nhmtumn aor mlm dee Geli~ und
Fehrtrechtes fir Hels und Waldstreu Uber smsaﬂ ~”
* Gunsten der 6% 585y sm. ma m Wﬂ ﬁiﬁiﬁhm
in der Zeit vom T.EL, = 15, ™
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C-6a - Dienstbarkeit Wasserversorgungsanlage:

Auszug aus dem Dienstbarkeitsvertrag vom 14. Dezember 1984:

II.

5821 eine Wasserversorgungsanlage errichten und betreiben. B
© Zu diesem Zwecke bendtigt sie auch den Zugang und die Zufahrt vom
| 8ffentlichen Weg lber das Grundstiick 5823 und 5821 zur Wasserver-

sorgungsanlage. _ e
Diese Wasserversorgungsanlage wird ein AusmaB8 von 10 x 14 Metern ..

messen, die Breite des Weges wird mit 3 Metern vereinbart.

III.

Franz und Maria P a s t rdumen nunmehr fiir sich, ihre Erben und
Rechtsnachfolger im Eigentum des Grundstiickes 5821 die immerwdhrende

und grundbiicherlich sicherzustellende Dienstbarkeit de;' Errich{.:u'.
n

d ) s -
er Erhaltung und des Betriebes einer Wasserversorgungsanlage sow

im.Eigentum der Grundstiicke 5821 und - 5823 die Diens
und Fahrtrechtes, .

stbarkeit des Geﬁ

ingezeichnet, °
_rettenba_ch ein und erklirt di.e-—

beide wie im beiliegenden Plan e
der. Wassergenossenschaft Amesedt-G
selbe die Vertragsannahme.
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C-7a - Wohnungsrecht

Auszug aus dem Ubergabsvertrag vom 22. Dezember 2000:

lll. UBERGABSLEISTUNGEN

Die Ubergeber bedingen sich als Ubergabsleistungen auf ihre Lebenszeit und ver-
pflichtet sich der Ubernehmer fir sich und seine Rechtsnachfolger, diese ordnungs-
gemaB zu erbringen:

a) das ausschlieBliche und unentgeltliche Wohnungsrecht fir den persdnlichen
Bedarf an der Wohnung im gesamten ErdgeschoB des Hauses Grettenbach 8,

4144 Oberkappel, wobei festgehalten wird, daB die Ubergeber diese Wohnung
bereits jetzt bewohnen.

b) Mit diesem Wohnungsrecht umfaBt ist auch die angemessene Mitbenitzung und
das Betreten der allgemein genutzien Teile der Ubergabsliegenschaften, insbe-
sondere des Hausgartens, des Dachbodens, des Kellers und einer Garage sowie
der freie Zugang von der StraBe zur Wohnung der Ubergeber.

c) Die Betriebskosten fUr die Wohnung der Uberge ber werden vom Ubernehmer
getragen mit der Verpflichtung, fir die Bereitstellung des erforderlichen Brenn-
holzes Sorge zu tragen, soweit die Ubergeber dieses nicht mehr selbst erarbeiten
kdnnen.

d) Fir den Fall, daB die Ubergeber aus gesundheitlichen Grinden voribergehend
hiezu nicht in der Lage ist, diese Arbeiten alleine zu verrichten, die Reinigung und
Herhaltung der Wohnung der Ubergeber, die Reinigung der Wdsche der Uber-
geber, die DurchfUhrung der erforderlichen Gange und Fahrten, insbesondere zu
Hausarzt und Apotheke, sowie die Beistellung der Ublichen Mahizeiten. Eine Pfle-
ge im Gebrechlichkeitsfall wird hiedurch jedoch nicht vereinbart.

e) Festgehalten wird, daB dieses Wohnungsrecht der Ubergeber auch fir den Fall
des Ablebens eines von ihnen uneingeschrdnkt aufrecht bleibt. Fir den Fall, daB
die Ubergeber von dieser Wohnung wegziehen, erldschen obige Rechte ersatz-
los.

f) Dieses Wohnungsrecht wird mit monatlich § 1500,-— bewertet.

Ermittlung des Verkehrswertes
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C-18a - Dienstbarkeit Gehen und Fahren:

Auszug aus dem Ubergabsvertrag vom 14. Janner 2022:

---------------—-—- III, EEINRAUMUNG EINES GEH- UND FAHRTRECHTS.
Siebzehntens: Die Vertragsparteien und Herr Roland Christian Past als Eigentimer des

benachbarten Wohnhauses ,,Grettenbach 8" halten fest, dass sie einen Teil der Zufahrt vom
offentlichen StraBengrundstiick 5270/1 KG 47113 Weberschlag zu ihren Wohnh&usern
.Grettenbach 7% und ,Grettenbach 8" gemeinsam benutzen bzw. bendtigen. Diese im
beiliegenden Lageplan orange und strichliert gekennzeichnete Flache wird sohin zur Zufahrt
sowohl der Eigentiimer der Einlagezahl 440 Grundbuch 47113 Weberschlag als auch des
Eigentiimers der Einlagezahl 143 Grundbuch 47113 Weberschlag bendtigt. Um diese
Zufahrtsmdoglichkeit auch fiir die jeweiligen Rechtsnachfolger der betreffenden
Liegenschaftseigentiimer zu sichern, rdumt hiermit Herr Roland Christian Past, geboren am
06.06.1975 (sechsten Juni neunzehnhundertfiinfundsiebzig), fiir sich und seine
Rechtsnachfolger im Eigentum des Grundstiicks 5826 Katastralgemeinde 47113 Weberschlag,
dem Ubernehmer, Thomas Past, geboren am 15.07.1992 (fiinfzehnten  Juli
neunzehnhundertzweiundneunzig), und seinen Rechtsnachfolgern im Eigentum des
Grundstiicks 5824/2 Katastralgemeinde 47113 Weberschlag, das immerwdhrende und
unentgeltliche Recht ein, vom offentlichen StraBengrundstiick 5270/1 Katastralgemeinde
47113 Weberschlag (ber das Grundstiick 5826 KG 47113 Weberschlag zum Grundsttick
5824/2 KG 47113 Weberschlag und zuriick, wie im beigehefteten Lageplan (Beilage A), orange

Ermittlung des Verkehrswertes
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und strichliert eingezeichnet, auf der bestehenden befestigten Zufahrt jederzeit gehen und mit

Fahrzeugen aller Art fahren zu dlrfen. Die grundbiicherliche Sicherstellung dieses Geh- und

Fahrtrechts wird vereinbart.
--- Das Geh- und Fahrtrecht darf nur unter moglichster Schonung des dienenden Grundstiicks
ausgeiibt werden. Weiters ist ob der betreffenden Wegflache die Ablagerung jeglicher
Gegenstande, das Abstellen, Halten oder Parken von Fahrzeugen und Maschinen aller Art, mit
oder ohne laufenden Motor, verboten. Der Eigentiimer des herrschenden Grundstiicks
verpflichtet sich, dem jeweiligen Eigentiimer des dienenden Grundstlicks alle Schéaden an
diesem Grundstiick, welche durch seine Auslibung der Dienstbarkeit hervorgerufen werden,
jeweils angemessen zu ersetzen. Demgegeniiber verpflichtet sich der Eigentiimer des

dienenden Grundstiicks auch flir seine Rechtsnachfolger, alles zu unterlassen, was eine

Beschadigung oder Stérung dieser Wegeanlage zur Folge haben konnte.
--- Bezliglich des Aufwandes fiir die Instandhaltung des ob dem Grundstiick 5826 KG 47113
Weberschlag verlaufenden Weges wird auf die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 482, 483
(Paragrafen vierhundertzweiundachtzig, vierhundertdreiundachtzig) und 494
(vierhundertvierundneunzig) des Allgemeinen Blirgerlichen Gesetzbuches verwiesen. Eine
allfdllig notwendige Schneerdumung haben die Eigentiimer des herrschenden und des
dienenden Grundstlicks allenfalls gemeinsam'ﬁorzunehmen. Eine detaillierte Regelung wie
etwa im Sinne einer Aufteilung der Schneeréumdﬁg nach Wochentagen wird nicht gewtinscht.
--- In diesem Zusammenhang werden die Parteien auch auf die Bestimmung des § 1319 a
(Paragraf eintausenddreihundertneunzehn litera a) des Allgemeinen Birgerlichen
Gesetzbuches betreffend die Wegehaltehaftung aufmerksam gemacht. Demnach ist ,Halter"
eines Weges derjenige, der die Kosten fiir die Errichtung und Erhaltung des Weges tragt und
die Verflgungsmacht dariiber hat. Die Haftung nach § 1319a (Paragraf
eintausenddreihundertneunzehn litera a) des Allgemeinen Biirgerlichen Gesetzbuches setzt
zuldssige Benutzung voraus. Der Wegehalter haftet daher grundsdtzlich nicht, wenn die

Unerlaubtheit der Benitzung durch entsprechende Verbotszeichen oder Absperrungen

erkennbar war.
--- Die Einrdumung dieser Geh- und Fahrtrechtsdienstbarkeit erfolgt unentgeltlich, -------------

Bestandsverhaltnisse

Das Wohnhaus wird auch von der Wohnungsberechtigten genutzt.
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Grundstiicksbeschreibung

MaBe und Form, Topographie

22/60

Quelle: doris.at

unregelmaBige Grundsticksausformungen, leichte Hanglage, teils starkere Hanglage
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Flachenwidmung
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Dorfgebiet i
Land- und Forstwirtschaft, Odland

Wald
Schutzstreifen fur Stromleitungen
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Hofstelle:

Quelle: doris.at

Das GrstNr. 5826 im AusmaB von 2.876 m?2 ist als Bauland Dorfgebiet gewidmet.

Bebauungsplan

Laut Auskunft per Email vom 17. Dezember 2024 der Gemeinde Pfarrkirchen im Muhlkreis
ist kein Bebauungsplan vorhanden.
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Quelle: Gemeinde Pfarrkirchen im Muhlkreis

Es sind keine Anderungen bei den bewertungsgegenstandlichen Grundstiicken vorgese-

hen.

Verkehrsverhaltnisse

VerkehrsméaBig durch die asphaltierte StraBBe, 6ffentlich Wege und Geh- und Fahrtrechte

voll aufgeschlossen.
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Ver- und Entsorgung
Die Wasserversorgung erfolgt Gber eine Wassergenossenschatft.
Die Wasserentsorgung erfolgt tber den 6ffentlichen Kanal.

Strom ist vorhanden.

Altlastenatlas

Mit Abfrage vom 5. Februar 2025 im Geographischen Informationssystem Altlasten (GIS
Altlasten) scheinen die Grundstiicke nicht auf. Weiterfihrende Untersuchungen wurden
vom Sachverstandigen nicht angestellt.

Die Bewertung erfolgt daher in der Annahme, dass keine Materialien und Stoffe vorhanden
sind, deren Verunreinigung die Grenzwerte der Baurestmassendeponie Uberschreitet.

Abgabenrickstande

Laut Auskunft des Gemeindeamtes Pfarrkirchen im Muhlkreis per Email vom 17. Dezem-
ber 2024:

Abgabenruckstande

e 1.486,7/6€
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Einheitswert, Grundsteuermessbetrdage

Ausziige aus dem vorlaufigen Einheitswertbescheid und den Grundsteuermessbeschei-
den, welche das Finanzamt zur Verfigung stellte, um den Verkauf 2022 zu bericksichti-
gen:

Einheitswertbescheid zuni 01.01.2023
Hauptfeststellung mit erksani eit ab 1.:

Auf Grund der §§ 20 und 20d des Bewertungsgesetzes 1§55 (BewG 1955) I|n Verbindung mit
§ 186 der Bundesabgabenordnung (BAO) wu'd der Emheltsviert fir den Grundbesitz

GB 47113 Weberschlag, EZ 49
KG GSt-Nr’.'\". '

47113 Weberschlag 1008

GB 47113 Weberschlag, EZ 143 o
KG © GSt-Nr " Fliche (ha)

47113 Weberschlag 2081 0,1391
47113 Weberschiag N, 2115 9 0,1784
47113 Weberschlag " 5821 ' 0,4162
47113 Weberschlag 5825 0,4341
47113 Weberschlag 5826 0,1376

4711:3'Webersghlqg .. 5827 0,5821

festgestelit:

1) Art des Steuergegenstandes: Landwirtschaftlicher Betrieb
2) Einheitswert: 800 Euro
3) Zurechnung des Einheitswertes:

Past Roland Christian, geb. 06. Juni 1975
Anteil: 1/ 1 in Hohe von 800,00 Euro

Ermittlung des Verkehrswertes
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Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr 16. Juli 2008
Linzerstr. 15 DVR 0009521
4150 Rohrbach in Oberésterreich Tel.: (0732) 6998-530

EW-AZ 49/272-2-0143/2

An 49702
Past Roland Christian - lib 1. Jinner 2008 l

Grettenbach 8
%144 Oberkappel

Betr.: Grundbesitz (Mietwohngrundstiick)
4144 Grettenbach 8
Gemeinde Pfarrkirchen im Mihlkreis
Katastralgemeinde 47113 Weberschlag
Einlagezahl 143 teilw. Grundstiicksnummer 5826 teilw.

1. FESTSTELLUNGSBESCHEID zum 1. Jidnner 2008
Artfortschreibung (§ 21 (1) Z. 2 BewG)

Fir den im Betreff angefiihrten Grundbesitz wird auf Grund des Bewertungsgesetzes 1955 in der geltenden
Fassung festgestellt:

a. Art des Steuergegenstandes: Mietwohngrundstiick

b. Einheitswert 43.200 Euro
gemaB AbgAG 1982 um 35 % erhohter Einheitswert 58.300 Euro

Die Anteile in Euro sind dem Anhang A zu entnehmen.

Begriindung
Berechnung des Einheitswertes siehe Beilage.

Bei der Berechnung des nicht erhthten Einheitswertes waren gemdB § 23 Bewertungsgesetz 1955 die
Wertverhéltnisse zum 1.1.1973 (Hauptfeststellungszeitpunkt) maBgeblich.

Die Erhdhung des Einheitswertes um 35 % ist auf Grund des Artikels |l des AbgAG 1982 durchzufilhren.
Die Fortschreibung war erforderlich, weil ein Neubau errichtet wurde.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Finanzamt Freistadt Rohrbach
Urfahr das Rechtsmittel der Berufung schriftlich oder telegrafisch eingebracht werden. Die Berufung hat
den angefochtenen Bescheid zu bezeichnen (zweckmaBigerweise EW-AZ  49/272-2-0143/2,
Feststellungsbescheid zum 1. Jénner 2008 vom 16.7.2009) und ist zu begriinden.

Durch die Einbringung einer Berufung wird die Wirksamkeit des angefochtenen Bescheides nicht
gehemmt, insbesondere die Einhebung und zwangsweise Einbringung der Grundsteuer durch die
Gemeinde nicht aufgehalten.

Bei einer Artfortschreibung kénnen lediglich die Art des Grundbesitzes und die Hdhe des Einheitswertes
angefochten werden, nicht jedoch die Eigentumsverhéltnisse.

OB: 20090724 2023 Seite 1, es folgt Seite 2
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Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr 16. Juli 2009
Linzerstr. 15 DVR 0009521
4150 Rohrbach in Oberésterreich Tel.: {(0732) 6998-530

EW-AZ 49/272-2-0143/2

2. GRUNDSTEUERMESSBESCHEID zum 1. Janner 2008
Fortschreibungsveranlagung

Fur den im Betreff angefiihrten (nach bundesgesetzlichen Vorschriften nicht grundsteuerbefreiten Teil des)
Grundbesitz(es) und den (die) im Anhang A angefiihrten Eigentiimer (Miteigentiimer) wird auf Grund des
Grundsteuergesetzes 1955 in der geltenden Fassung der Grundsteuermessbetrag festgesetzt mit

111,12 Euro
Begrindung
Berechnung des Grundsteuermessbetrages in Euro:
Steuermesszahl 1,0 v.T. von 3.650,00 3,650
Steuermesszahl 1.5 v.T. von 3.650,00 5,475
Steuermesszahl 2,0 v.T. von 51.000,00 102,000 111,12
gerundet gemaB § 18 GrStG 111,12
Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Finanzamt Freistadt Rohrbach
Urfahr das Rechtsmittel der Berufung schriftlich oder telegrafisch eingebracht werden. Die Berufung hat
den angefochtenen Bescheid zu bezeichnen (zweckmaBigerweise EW-AZ  49/272-2-0143/2,
Grundsteuermessbescheid zum 1. Janner 2008 vom 16.7.2008) und ist zu begriinden.

Durch die Einbringung einer Berufung wird die Wirksamkeit des angefochtenen Bescheides nicht

gehemmt, insbesondere die Einhebung und zwangsweise Einbringung der Grundsteuer durch die
Gemeinde nicht aufgehalten.

Anhang A

Liste der Miteigentiimer

Name Anteil
Anteil vom Einheitswert erhdhten EW erh.bes.EW
(in Euro)

58.300,00
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Bescheid iiber die Abinderung gemaB § 295 BAO des
Grundsteuermessbescheides zum 01.01.2023

Der Grundsteuermessbetrag wird fiir. den im Feststellungsbescheid (Einheitswert) des
Finanzamt Osterreich vom 47. Februar 2025 zu EWAZ 49 272-1-0143/4 angefiihrten (nach
bundesgesetzlichen Vorschriften nicht grundsteuerbefreiten Teil des) Grundbesitz(es) und fiir
die folgende Person, T

Past Roland 'Ch_r'i's_tian, geb. 06 Juni 1975
festgesetzt: \
Steuermessbetrag: 1,28 Euro

Begriindung
Berechnung des Grundsteuermessbetrages in Euro:

Einheitswert 800

Steuermesszahl gemaB § 19 GrStG 1,6 %o 1,28

Der Grundsteuermessbescheid war auf Grund der Feststellung des Einheitswertes zu erlassen.
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Aufstellung Grundstiicke, Bodenklimazahl

Bodenklimazahl (BKZ):

31

Ist eine Wertzahl zwischen 0 und 100, die anhand objektiver Kriterien (Bodenschéatzung,
Wasserverhéltnisse, Geldndeneigung und Klima) die natlrliche Ertragsfahigkeit eines Be-
triebes im Vergleich zum ertragsféhigsten Standort wiedergibt. Sie ist eine Teilkomponente
des Einheitswertes.

in m2
GrstNr. ﬂB__au- LN FN |Sonstige| Gesamt | EMZ BKZ
ache
EZ 49
1008 6.060 6.060
EZ 143
2081 1.391 1.391
2115 1.784 1.784
5821 932 3.230 4.162 244 26,18
5825 4.341 4.341 1.265 29,14
5826 472 2.404 2.876
5827 5.379 442 5.821 1.715 31,88
SUMME 472 10.652 12.907 2.404( 26.435 3.224 30,27

Landwirtschaftlich genutzte Grundstlcke:

Die vorliegenden Bodenklimazahlen weisen auf durchschnittliche Bdden fur die bewer-
tungsgegenstandliche Gegend hin.

Samtliche Flachen sind mit gangigen landwirtschaftlichen Maschinen bewirtschaftbar.
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Wald:

GrstNr. 1008:

Langezogenes leicht geneigtes schmales Waldgrundstick, welches an einer Stirnseite
durch eine AsphaltstraBe aufgeschlossen ist.

An Bestand ist vor allem ein Fichten-/Tannenbestand mit etwas Buche vorhanden. Als
Durchschnittsalter sind 40 Jahre bei einer Bestockung von 0,7 anzusetzen.
GrstNr. 2081:

Das Grundstick wurde vor einigen Jahren aufgrund der Kaferproblematik anndhernd kahl
geschlagen. Es stehen nur mehr sehr wenige Baume.

Eine Wiederaufforstung ist noch nicht erfolgt. Teilweise ist eine Naturverjingung vorhan-
den.

Das Grundsttick ist durch einen einfachen Wald-/Feldweg erschlossen.

GrstNr. 2115:

Leicht hédngiges Waldgrundstlck, welches durch einen sehr schlecht nutzbaren Hohlweg
erschlossen ist.

Es ist vor allem ein Buchen-/Fichtenbestand in allen Altersklassen vorhanden. Teilweise ist
der Bestand hiebsreif.

GrstNr. 5821:

Uber ein Geh- und Fahrtrecht aufgeschlossenes leicht hangiges Waldgrundstiick mit ei-
nem Mischwaldbestand in allen Altersklassen mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren
mit einer Bestockung von 0,4.

Die Liegenschaft ist mit einem Recht fir eine Wassergenossenschaft belastet. Ein ent-
sprechendes Hauschen mit sonstigen Baulichkeiten ist am Grundstlick vorhanden.
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Baulichkeiten

Allgemeines:

Es sind zwei Gebdude vorhanden. Ein Hauptgeb&ude, welches aus Wohn- und ehemali-
gen Wirtschaftsteil besteht, und ein Garagengebéaude.

Laut Auskunft des Verpflichteten gab es auf der Liegenschaft zwei Brandereignisse in den
1980er Jahren.

Hauptgebaude:

Ab dem Jahr 2004 wurde das Wohngeb&ude zur Ganze neu massiv errichtet. Angebaut an
das Wohngebéaude ist der ehemalige Wirtschaftsteil.

Das Wohngebaude besteht aus zwei Wohneinheiten. Die Wohneinheit im Erdgeschoss
wird von der Wohnungsberechtigten und jene im Ober- und Dachgeschoss vom Eigentu-
mer genutzt.

Das Geb&ude wurde in einer zeitgemaBen, guten Ausfihrung, welche zum Errichtungs-
zeitpunkt Ublich war, ausgefuhrt. Teilweise sind noch Fertigstellungsarbeiten notwendig.

Laut vorliegenden Baupldnen wurden flur die AuBenwande 50er Ziegel verwendet. Die
Fenster sind aus Kunststoff. Die Dachdeckung ist aus Ziegel ausgefiihrt. Die AuBenwande
sind teilweise verputzt und gefarbelt oder vertafelt.

Im Innenbereich sind die Béden aus Parkett, Fliesen und Kunststoff ausgeflhrt. Die Innen-
tiren haben Holzzargen und Turblatter aus Holz. Die Bader und WC sind verfliest.

Die Gelander im Wohnteil entsprechen nicht den geltenden Vorschriften.

Im ehemaligen Wirtschaftsteil sind derzeit vor allem die Heizung, Birordume und Lager-
rAume fur das Elektrounternehmen des Verpflichteten untergebracht.

Das genaue Baujahr des Wirtschaftsteiles ist unbekannt. Es erfolgten mehrere Umbauten.
Eine genaue Chronologie liegt nicht vor. Insbesondere die letzte Umnutzung in ein Buro-
gebaude samt Lager ist baurechtlich nicht gesondert genehmigt. Es sind teilweise Plan-
darstellungen als Bestand vorhanden, aber eine eigene Bewilligung konnte nicht vorge-
funden werden.

Die Biro- und Lagerraume entsprechen einem zeitgemaBen guten Zustand.

Ermittlung des Verkehrswertes

EZ 49, Grundbuch 47113 Weberschlag
EZ 143, Grundbuch 47113 Weberschlag,
4144 Oberkappel, Grettenbach 8



\’ Ing. Mag.

N 4 Martin Reiter
’ 34

Die Gebaude werden mit einer Pellets-/Stiickgutheizung (FuBbodenheizung) beheizt. Zwei
Raume im Wohnteil sind ungeheizt. Weiters sind in den Wohnbereichen Holzéfen vorhan-
den.

Insbesondere die Elektoinstallationen wurden sehr aufwendig ausgeflhrt.
Mit Baubewilligung aus dem Jahr 2015 war der Bau eines Carports geplant. Dies wurde
nicht ausgefuhrt. Die Baubewilligung diesbezglich ist erloschen.

An beiden Geb&udeteilen sind Fertigstellungsarbeiten notwendig. Es ist von einem durch-
schnittlichen Fertigstellungsgrad von 95 % auszugehen.

Nebengebaude - Garage:

Laut vorliegender Baugenehmigung wurde ca. 1991/92 ein einfaches Garagengeb&ude
massiv errichtet.

Das Gebaude dient vor allem fir das Einstellen von Autos und kleineren landwirtschaftli-
chen Maschinen.

Der Zustand ist als durchschnittlich und brauchbar zu bezeichnen.
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Sachverstandiger fur Immobilien

Ansicht von Siiden

Ansicht von Norden

Kiche OG

Wohnbereich OG
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Sachverstandiger fur Immobilien

36/60

Bad OG

Wohnbereich EG

Werkstatte
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Heizraum - Pelletsheizung

Nebengebdude Garage

Baubewilligungen, Benutzungsbewilligungen

Es wird bei Gebauden, welche vor 1945 erbaut wurden, in der Regel davon ausgegangen,
dass diese konsensgemal errichtet wurden. Dies kann vom Sachverstandigen jedoch
nicht mit absoluter Sicherheit nachvollzogen werden und es wird darauf hingewiesen, dass
dies nicht immer der Fall sein muss.

Die Umnutzung des ehemaligen Wirtschaftstraktes ist im derzeitigen Zustand nicht ent-
sprechend bewilligt, da keine eigene Nutzungsanderung von landwirtschaftlichen Zwecken
auf Buro und Lager vorgefunden wurde. Weiters sind die zwischenzeitig durchgefliihrten
Anderungen, insbesondere Zwischendecken, nicht baurechtlich bewilligt.

Beim Wohnteil wurde das Dachgeschoss ausgebaut. Diesbezuglich liegen keine baurecht-
lichen Bewilligungen vor.
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Flachenaufstellung (It. Bauplédne)

Der Naturstand stimmt teilweise nicht mit den Bauplanen Uberein.

Hauptgebéude

Wohnteil
Erdgeschoss
Eingang 13,27 m?
Windfang 5,04 m?
Vorraum 18,89 m2
Stiegenhaus 7,43 m2
Schleuse 4,80 m?
Steig/Schacht 3,93 m?
WC 4,09 m2
Bad 11,49 m2
Gastezimmer 18,90 m2
Schlafzimmer 19,20 m?
Wohnen 28,91 m2
Kochen/Essen 20,66 m2
156,61 m2
Obergeschoss
Stiegenhaus 5,71 m2
WC 4,09 m?
Steig/Schacht 3,96 m?
Vorraum 14,28 m2
Bad 12,37 m2
Kind 15,63 m?
Schrankraum 5,67 m2
Schlafzimmer 15,54 m2
Wohnen 28,24 m2
Kochen/Essen 21,04 m2
Speis 5,57 m?2
132,10 m2
Dachgeschoss
Stiegenhaus 5,50 m?
Steig/Schacht 3,96 m?
Dachgeschoss 127,82 m?
137,28 m2
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Wirtschaftsteil
Untergeschoss
Vorraum
Stluckgutlager
Heizung

Keller

Keller

Gang

Blro
Lagerraum
Lagerraum
Stiegenhaus

Obergeschoss
Lagerraum Bestand

Nebengebaude
Maschineneinstellraum

Garage

AuBenlagen

9,40 m2
25,00 m2
14,55 m2
14,42 m?
11,57 m2
11,45 m2
35,79 m?
60,91 m2
40,91 m2

0,90 m2

224,90 m?2

210,49 m?
210,49 m?

28,14 m?
43,11 m?
71,25 m2

39

Es sind einfache ortstbliche AuBenanlagen mit befestigten Flachen vorhanden.

Zubehor

An Zubehoér, welches zur land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung geeignet ware,
sind nur ein alter Traktor samt Zubeh&r vorhanden. Da mit diesen Maschinen keine zeit-
geméaBe Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flachen mdglich ist, wird dies

in diesem Gutachten nicht bewertet.
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Bewertung

Grundlagen

AuftragsgemanB wird der Verkehrswert der Liegenschaft ermittelt.

Die nachstehende Bewertung erfolgt unter Beachtung aller im Befund getroffenen Fest-
stellungen und unter Bedachtnahme auf die Verhaltnisse am Realitatenmarkt in Anlehnung
der Bestimmungen des Liegenschaftsbewertungsgesetzes (LBG) und der ONORM B
1802.

Die Bewertung erfolgt nach dem Sachwertverfahren, das fir Landwirtschaften und
uberwiegend eigengenutzte Liegenschaften, wie die gegensténdliche, das geeignete
und ubliche Verfahren ist.

Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatschlich erziel-
ten Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sa-
chen sind solche, die hinsichtlich den Wert beeinflussenden Umstédnden weitgehend mit
der zu bewertenden Sache Ubereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und
geédnderte Marktverhalinisse sind nach MaBgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu-
oder Abschlage zu berlcksichtigen.

Der Sachwert ist die Summe aus dem Bodenwert und dem Bauwert. Bei der Berechnung
des Bauwertes wird vom Herstellungswert am Wertermittlungsstichtag ausgegangen und
dieser um die technische (Alter, Bauméangel, Bauschaden) und wirtschaftliche (zeitgeméa-
Ben Bedurfnissen nicht entsprechender, unwirtschaftlicher Aufbau wie z.B. Grundrissge-
staltung, Geschosshéhe) Wertminderung gekurzt.

Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des fir die Zeit nach
dem Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrags zum angemessenen
Zinssatz und entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermittein.

Berechnung

Der Neubauwert wird unter Berlcksichtigung der Bauweise, Ausfuhrung und Ausstattung
nach der Nutzflache ermittelt.

Wie bei eigengenutzten und landwirtschaftlichen Liegenschaften tblich, erfolgt der Ansatz
der Neuherstellungskosten rein kalkulatorisch inklusive Mehrwertsteuer.
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In der Urkundensammlung des Bezirksgerichtes Rohrbach wurden auf elektronischem
Wege folgende Vergleichspreise erhoben:

Granland:
Katastral- | o gstiicke| Y27 | me Kaufpreis |<@UfPreis/| gy
gemeinde TZ m?2
47108 199, 229, 2024
Oberkappel 230, 350 5335/24 9.930 € 10.200,00 € 1,03 25,30
850/1, 850/2,
860/2, 1113, 18,14
47113 1114/1, 2024 tlw. Wald,
Weberschlag |1114/2, 1254/24| 48-983| €150.000,001 €308\ \sohte
1119/2, Flachen
1120/2
47109 2024
Oloredort 982 poaimq| 44040 €175.000,00( €397 27,89
17,53
5444, 5445, ,
47102 5446, 5447, | 2024 | 7764 €18.000,00 €232 HW-Weald,
Atzesberg 2413/24 verbuschte
5448, 5449
’ Flachen
47102 2024
Atzesberg 3591, 3593/1 934/24 48.020| € 160.000,00 € 3,33 25,88
47113 2022
Weberschlag 5823, 5824/1 3151/24 28.176 € 50.000,00 €1,77 24,78
47113 2022
Weberschlag 5802/2 104/23 347 € 800,00 € 2,31 23,92
1507, 1508/1
47113 ’ | 2022 18,04
Weberschlag 1223/2, 1519, 3058/22 20.169 € 27.187,44 €1,35 tiw. Wald
480, 481,
‘C1)7b1 08 482, 483, 2021 3.809 € 6.000,00 € 1,58 24,05
erkappel 484 489 490 4311/21
47113 1652/1, 2019 22,24
Weberschlag [1751/1 3086/19| 24254 €72762001 €300 4 \waig
Durchschnitt € 2,37
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Bauland:

gK:rt::it;ZZ Grundstiicke J_?gr m? Kaufpreis |Kaufpreis/m?
nggrscmag 803/4 35392/‘; 4 777| € 38.850,00 € 50,00
?)11e?§appe| 14 35505/23 519| € 16.089,00 € 31,00
C\Ztlgschlag 58071 5‘31%3223 141 € 3.525,00 € 25,00
N o |77 e78 ooe2,| 2203 €6000000]  €2724
é?eorﬁapp o 718/1 o 834| € 14.595,00 £ 17,50
é?ec:ﬁappa 654/4 8%?3223 619| € 15.475,00 € 25,00
Durchschnitt €29,29

Anmerkung zu den Vergleichspreisen:

Die Preise sind teilweise mit bereits bezahlten AufschlieBungskosten und teilweise ohne
bezahlte AufschlieBungskosten in den Kaufpreissammlungen vorhanden.

Soweit dies mdglich und bekannt ist, wird dies in der Bewertung entsprechend bericksich-
tigt.
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Bauland Dorfgebiet:

Die Hofstelle, das Wohnhaus, befindet sich in Bauland Dorfgebiet. Bauland Dorfgebiet
wird zu &hnlichen Preisen gehandelt wie Bauland-Wohngebiet, bei welchem Uberwiegend
ein Kleinhausbau vorgesehen ist.

Wie aus den vorliegenden Vergleichspreisen ersichtlich ist, wird Bauland fur Wohnbau in
der bewertungsgegenstandlichen Gegend um ca. € 30,-- pro m2 gehandelt.

Unter Anpassung an Lage, Zeit udgl. wird der Basiswert fur Bauland Dorfgebiet mit
€ 30,-- pro m? festgesetzt.

Far die Dienstbarkeit des Geh- und Fahrtrechtes ist ein Abschlag von 5 % anzusetzen.
Dieses wird im Grundstiickswert vorerst nicht beriicksichtigt, sondern gesondert
ausgewiesen.

Grinland:

Grunland wird derzeit in der bewertungsgegenstandlichen Gegend um bis zu ca. € 4,-- pro
m?2 gehandelt.

Unter Anpassung an Lage, Zeit udgl. wird der Basiswert fur Grinland mit € 3,-- pro m?
festgesetzt.

GrstNr. 5825:

Fir das hofnahe GrstNr. 5825, welches direkt an die Hofstelle bzw. an das Bauland an-
schlieBt, ist ein Zuschlag von 30 % anzusetzen.

GrstNr. 5827:

Far das hofnahe GrstNr. 5827, welches auf der gegenulberliegenden StraBenseite liegt, ist
ein Zuschlag von 15 % anzusetzen. Der geringe Waldanteil ist mit dem gleichen Wert zu
berechnen, da diese Flache untergeordnet ist und der Griinlandwert anndhernd dem
Marktwert des kleinen Waldstickes entspricht.

Far die Dienstbarkeit des Geh- und Fahrtrechtes ist ein Abschlag von 15 % des Bodenwer-
tes anzusetzen.
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Wald:

Der Waldbodenwert wird ublicherweise in der Bewertungslehre im Verhaltnis von 1 : 2 : 3
wie Waldboden : Wiese : Acker bewertet.

Eine genaue Bewertung kleiner Waldflachen bei der Bewertung eines ganzen landwirt-
schaftlichen Betriebes in Boden- und Bestandswert ist nicht zielfihrend, da der Markt nicht
entsprechend reagiert.

Der Waldboden wird mit dem halben Preis von Grinland, somit mit € 1,50 pro m? festge-
setzt.

GrstNr. 1008:

Als Bestandswert werden € 1,-- pro m?2 und als Waldwert somit € 2,50 pro m2 angesetzt.

GrstNr. 2081:

Der Wald wird mit dem Waldbodenpreis bewertet, da der Bestand keinen Wert aufweist,
da entsprechende AufforstungsmaBnahmen erfolgen missen.

GrstNr. 2115:

Der Bestandswert wird mit € 1,-- pro m2, der Bodenwert wird um 20 % aufgrund der
schlechten Zufahrt auf € 1,20 gekuirzt und als Waldwert wird somit € 2,20 pro m?2 ange-
setzt.

GrstNr. 5821:

Als Bestandswert werden € 0,50 pro m2 und als Waldwert somit € 2,-- pro m? angesetzt.
Far die kleine landwirtschaftlich genutzte Flache wird aufgrund der Unterordnung der glei-
che Wert angesetzt.

Far die Dienstbarkeit ist ein Abschlag von einem Drittel des Waldwertes anzusetzen. Somit
ist ein Wert pro m2 von € 1,34 anzusetzen.
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Bodenwert
m?2 £/m? € gesamt

GrstNr. 1008 - Wald 6.060 € 2,50 € 15.150,00
GrstNr. 2081 - Wald 1.391 € 1,50 € 2.086,50
GrstNr. 2115 - Wald 1.784 € 2,20 € 3.924,80
GrstNr. 5821 - LN, Wald 4.162 € 1,34 € 5.577,08
GrstNr. 5825 - LN hofnahe 4.341 € 3,90 € 16.929,90
GrstNr. 5826 - Bauland 2.876 € 30,00 € 86.280,00
GrstNr. 5827 - LN, Wald hofnahe 5.821 € 3,00 € 17.463,00
Bodenwert 26.435 € 5,58 €147.411,28
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Bauwerte

Die Herstellungskosten werden in Anlehnung und Durchfihrung der notwendigen Anpas-
sungen an die Empfehlungen des Sachvstandigenverbandes aus 2024 ermittelt.

Hauptgebaude:

Alle Gebaudeteile teilen ein gemeinsames Schicksal.

Alter: 20 Jahre (Wohnteil), Wirtschaftsteil wesentlich alter
anzusetzendes Durchschnittsalter: 30 Jahre
Gesamtnutzungsdauer: 80 Jahre

Altersabschlag: 37,5 %
Abschlag Bauméngel, Bauschaden,
verlorener Bauaufwand: 10 %
Gesamtabschlag 47,5 %

Bauwert m?2 €/m2 gesamt
Wohnteil - Erdgeschoss 156,61| € 2.500,00| € 391.525,00
Wohnteil - Obergeschoss 132,10| € 2.500,00( € 330.250,00
Wohnteil - Dachgeschoss 137,28 € 2.200,00| € 302.016,00
Wirtschaftsteil - Untergeschoss 224,90| €1.600,00| € 359.840,00
Wirtschftsteil - Obergeschoss 210,49| € 1.000,00( € 210.490,00
Herstellungswert 861,38 € 1.594.121,00
- fehlende Arbeiten -5,00 % -€ 79.706,05
Zwischenwert € 1.514.414,95
- Wertminderung wegen Alters, Zustand, Bau-
méangel, Bauschaden, verlorener -47,50 % -€719.347,10
Bauaufwand, ...
Bauwert € 795.067,85
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Nebengebaude - Garagen:
Alter: 32 Jahre
Gesamtnutzungsdauer: 60 Jahre
Altersabschlag: 53,33 %
Abschlag Bauméngel, Bauschaden,
verlorener Bauaufwand: 1,67 %
Gesamtabschlag 54 %
Bauwert m?2 €/m2 gesamt
Nebengebaude 71,25| €1.200,00 € 85.500,00
Herstellungswert 71,25 € 85.500,00
- fehlende Arbeiten 0,00 % €0,00
Zwischenwert € 85.500,00
- Wertminderung wegen Alters, Zustand, Bau-
méngel, Bauschaden, verlorener -54,00 % -€ 46.170,00
Bauaufwand, ...
Bauwert € 39.330,00

Summe Bauwerte:

Hauptgebaude € 795.067,85
Nebengebéaude - Garagen € 39.330,00
gesamt € 834.397,85
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Die vorhandenen AuBenanlagen werden zu einem Zeitwert von pauschal mit € 20.000,--

in Ansatz gebracht.

Sachwert

Sachwert €
Grund und Boden € 147.411,28
Bauwerte € 834.397,85
AuBenanlagen (Zeitwert) € 20.000,00
gesamt € 1.001.809,13
Verkehrswert

Es ist ein Marktanpassungsabschlag von 35 % anzusetzen.

Begrundung:

+ Nachfrage (groBe Liegenschaft, UbergroBer Geb&udebestand)

- Gesamtzustand

- fehlende Baugenehmigungen

Verkehrswert €
Sachwert € 1.001.809,13
- Marktanpassung -35,00 % -€ 350.633,20
Verkehrswert € 651.175,93
Verkehrswert gerundet € 651.000,00
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Wohnungsrecht
Berechtigte: Maria Past
Geburtsdatum: 18. Mai 1942
Alter: 82
Lebenserwartung in Jahren
(Lebenserwartungsrechner Statistik Austria - 7,97
Sterbetafel 2021/2023)
Zinssatz: 3,00 %
Barwertfaktor : 6,9963
Reduktionsfaktor monatlich: 0,4632
Barwertfaktor monatlich: 6,5331

Laut Immobilienpreisspiegel 2024, herausgegeben von der Wirtschaftskammer Osterreich,
werden fur Wohnungen tGber 50 m2 in maBiger Wohnlage und brauchbarem Zustand im
Bezirk Rohrbach Mieten von € 5,12 pro m? erzielt.

Fiar die Wohnung samt Mitbenlitzungen kénnten € 5,-- pro m2 an Miete exklusive Be-
triebskosten erzielt werden. Die Gr6Be wurde entsprechend berucksichtigt.

Far die zu Gbernehmenden Betriebskosten sind € 2,-- pro m2 pro Monat anzusetzen.

Wohnungsrecht m? €/m2 | €/Monat €/Jahr Barwert
Wohnung 135,91 €5,00| € 679,55/ €8.154,60| € 53.274,82
inkl. Mitbentzungen
Betriebskosten 135,91 €2,00) € 271,82| € 3.261,84| € 21.309,93
Summe Wohnungsrecht € 74.584,75
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Sonstiges:

Sonstiges €/Monat €/Jahr Barwert
Instandhaltung, Reinigung Wohnung € 200,00 € 2.400,00 € 15.679,44
Reinigung Kleidung € 100,00 € 1.200,00 € 7.839,72
Zubereitung Essen € 250,00 € 3.000,00 € 19.599,30
Fahrten
Annahme 200 km pro Monat a € 0,50 € 250,00 € 3.000,00 € 19.599,30
zzgl. Zeit
Summe € 9.600,00 €62.717,76
Wahrscheinlichkeit Summe 75 % € 47.038,32

Summe Lasten:
Wohnungsgebrauchsrecht € 74.584,75
Sonstiges € 47.038,32
Summe Lasten € 121.623,07
Summe Lasten gerundet € 121.600,00
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Lasten gem. § 143 Abs. 1 EO

Bei Versteigerungen sind laut Exekutionsordnung die Werte der einzelnen Lasten auszu-
weisen.

Bei der vorliegenden Verkehrswertbewertung sind diese Lasten bereits berlcksichtigt.
Somit handelt es sich um Werte unter Berucksichtigung der Lasten.

Der Wert der einzelnen Lasten ware somit den ausgewiesenen Verkehrswerten hinzuzu-
rechnen.

C-5a: Geh- und Fahrtrecht € 2.619,45
C-6a: Wasserversorgungsanlage € 2.746,92
C-7a: Wohnungsrecht € 121.600,00
C-18a: Geh- und Fahrtrecht € 4.314,00
Summe € 131.280,37
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§ 143 Abs. 4 EO

Ist offenkundig, dass ein héherer Erlés erzielt werden wird, wenn mehrere Grundstlcke
eines Grundbuchskdrpers einzeln oder in Gruppen versteigert werden oder bei gemein-
samer Versteigerung mehrerer Eigentumswohnungen oder Anteile verschiedener Ver-
pflichteter an einer Liegenschaft, einem Superadifikat oder einem Baurecht, so hat der
Sachverstéandige auch zu ermitteln, welchen Wert die einzelnen Grundstliicke eines
Grundbuchskérpers oder die Gruppen von Grundsticken oder die gemeinsam zu verstei-
gernden Eigentumswohnungen oder Anteile verschiedener Verpflichteter an einer Liegen-
schaft, einem Superadifikat oder einem Baurecht haben.

Es konnte bei getrennter Verwertung der einzelnen Grundstlicke in der Regel ein héherer
Erls erzielt werden.

Dringend beachten!:

Laut Rechtsauskunft des Landes Oberdsterreich ist eine Abtrennung von Grundstiicken
des Grundbuchskérpers (EZ) nur mdéglich, wenn beim Gebaudegrundbuchskérper ent-
sprechend viel Grund verbleiben wirde, um eine Landwirtschaft geméaB § 30 (5) O6. ROG
1994 betreiben zu kdnnen.

Das vorliegende Wohnungsrecht belastet die gesamte EZ 143 und wurde bei einer Teilung
auch die einzelnen Grundstlicke belasten.

Verkehrswerte:

GrstNr. 1008 - Wald € 15.150,00

Hofstelle inkl. GrstNr. 5825, 5826, 5827
ohne Berucksichtigung Wohnungsgebrauchsrecht und Geh- und € 633.795,99
Fahrtrecht C-18a

GrstNr. 2081 - Wald

ohne Berucksichtigung Wohnungsgebrauchsrecht € 2.086,50
Sr:zteNgezr:J::is:ic\:/r\:ﬁglgdung Wohnungsgebrauchsrecht € 3.924,80
(?P:ﬁteNéesr?lills-icLhTi’g\t’J\:\ag:dWohnungsgebrauchsrecht €5.577,08
Summe € 660.534,37
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Verkehrswerte It. Auftrag:
EZ 49 und EZ 143, beide Grundbuch 47113 Weberschlag,
4144 Oberkappel, Grettenbach 8 € 651.000,00
C-7a - Wohnungsrecht -€ 121.600,00
C-18a - Geh- und Fahrtrecht -€ 4.314,00
EZ 49 und EZ 143, beide Grundbuch 47113 Weberschlag,
4144 Oberkappel, Grettenbach 8 € 525.086,00
unter Berlcksichtung der Lasten

Auf die Abgabenriickstédnde bei der Gemeinde Pfarrkirchen mit Stand 17. Dezember
2024 in der HOhe von € 1.486,76 wird hingewiesen.

Die Bewertung erfolgt bestands- und geldlastenfrei!

Hinweise:

Seite 47: Lasten (§ 143 Abs. 1 EO)
Seite 48: Verkehrswerte Einzelverkaufe (§ 143 Abs. 4 EO)
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Getrennte Verwertung EZ 49 und EZ 143

Verkehrswert EZ 49

EZ 49, Grundbuch 47113 Weberschlag € 15.150,00

Verkehrswerte EZ 143 gerundet

EZ 49, Grundbuch 47113 Weberschlag,

4144 Oberkappel, Grettenbach 8 € 645.000,00

C-7a - Wohnungsrecht -€ 121.600,00

C-18a - Geh- und Fahrtrecht -€ 4.314,00

EZ 49 Grundbuch 47113 Weberschlag,

4144 Oberkappel, Grettenbach 8 € 519.086,00

unter Berlcksichtung der Lasten

Luftenberg, am 27. Februar 2025
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(stimmen teilweise mit dem Naturstand nicht Gberein, nicht maBstabsgetreu)
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Wirtschaftsteil Untergeschoss:

Wohnhgus Bestnd

LA
apw

F
T

Ermittlung des Verkehrswertes

EZ 49, Grundbuch 47113 Weberschlag
EZ 143, Grundbuch 47113 Weberschlag,
4144 Oberkappel, Grettenbach 8



\’ Ing. Mag.
N Martin Reiter

Wirtschaftsteil Obergeschoss:

59

e Pt SR T S g s . 3
E | i e ;i ‘. )
g o i G |
1 1 L *
) 5, 00
Ep
it e
: 2
i |
= B! L4
' ]
LAGERRALW BEETAMD !
it |
L {
g E: g8 8
s !
25 H
i ! H |
: il 5
= - | !
é SEES ‘ """"""" e ’
1 m e F= 1 A ; E
i i I ] |
— { ] H T
Geddnder ha1, X0m j!. -! A :‘% - £
2= S, Byl pp i
.§ } A ¥
3
il |
il R O |
—_ e |
|
|

Ermittlung des Verkehrswertes

EZ 49, Grundbuch 47113 Weberschlag
EZ 143, Grundbuch 47113 Weberschlag,
4144 Oberkappel, Grettenbach 8



N Ing. Mag.
SN . .
N Martin Reiter o

Sachverstandiger fiir Inmobilien

Nebengebaude

Ermittlung des Verkehrswertes

EZ 49, Grundbuch 47113 Weberschlag
EZ 143, Grundbuch 47113 Weberschlag,
4144 Oberkappel, Grettenbach 8



	Allgemeines
	Auftraggeber
	Gegenstand der Schätzung
	Zweck
	Wertermittlungsstichtag
	Grundlagen der Schätzung
	Allgemeine Voraussetzungen und Annahmen der Bewertung
	Befund

	Allgemeines
	Lage
	Grundbuchsstand
	Grundstücksbeschreibung
	Aufstellung Grundstücke, Bodenklimazahl
	Außenlagen
	Zubehör
	Bewertung

	Grundlagen
	Berechnung
	Vergleichswertberechnung Grundstücke
	Bodenwert
	Bauwerte
	Außenanlagen,
	Sachwert
	Verkehrswert
	Wohnungsrecht
	Lasten gem. § 143 Abs. 1 EO
	§ 143 Abs. 4 EO
	Zusammenfassung

	Getrennte Verwertung EZ 49 und EZ 143
	Anhang

	Einreichpläne

